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522 BETTINA DENNERLEIN

Bedingungen des Kolonialismus und von nachkolonialen Prozessen der Staats-und

Nationsbildung zu verstehen. Folglich schlägt sich der kritische Anspruch
postorientalistischer Nahostforschung gerade bei der Thematisierung von Frauen

bzw. Frauenrechten darin nieder, dass hier Phänomene wie Kolonialismus,
Staats- und Nationsbildung, Ideologien, Politiken, Recht und die Verbindung
von Geschlechterverhältnissen mit anderen Formen sozialer Differenzierung und

Hierarchisierung Intersektionalität) im Vordergrund stehen.12

Genderordnungen, Identität und Verflechtung –

das islamische Familienrecht

Die folgenden Ausführungen zur Entwicklung dessen, was wir heute in der

arabischen Welt als islamisches Familienrecht kennen, sollen die Relevanz einer
solchen Betrachtungsweise deutlich machen. Mit islamischem Familienrecht
meine ich dabei hier das Ehe-, Familien- und Erbrecht moderner arabischer
Staaten, das bis heute in der Regel als einziger Rechtsbereich mehr oder weniger
eng am tradierten islamischen Recht orientiert ist. Ich werde mich vor allem auf
Marokko beziehen, aber auch auf allgemeine Trends verweisen.

Historisch gesehen ist das islamische Familienrecht in der Form, in der es

heute in den meisten arabischen Ländern gilt, ein junges Phänomen. Es hat sich
sukzessive seit der späten Kolonialzeit herausgebildet – gewissermassen aus

einer Restgrösse rechtlicher Regelungen, die nicht durch europäisches Recht

ersetzt worden sind. Während das Ehe-, Familien- und Erbrecht von der
Europäisierung nahöstlicher Rechte ausgespart blieb, kam es gleichzeitig zu einer
grundlegenden Neudefinition von Ehe und Familie als Keimzelle der Nation –
sowohl durch religiöse Reformer als auch durch liberale Intellektuelle und

Nationalisten.13 Dies führte zur Aufwertung der Rolle der Frau als Ehefrau und

12 Vgl. dazu etwa in sehr knapper Form MOGHADAM,2008.
13 Die folgenden Ausführungen versuchen, trotz des noch sehr lückenhaften Forschungsstands

allgemeine Trends zu skizzieren. Zu verfügbaren Einzeluntersuchungen vgl. etwa KANDIYOTI

Hg.), 1991 mit einschlägigen Beiträgen zur Türkei und zu Ägypten); ABU-LUGHOD

Hg.), 1998 mit einschlägigen Beiträgen zu Ägypten, Iran und der Türkei). Zu vergleichbaren

Diskursen in den Ländern des Maghreb vgl. BORRMANS, 1977 und CHARRAD, 2001.

Für reformistische Diskurse im Spannungsfeld zwischen Feminismus und Nationalismus in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl. auch das Schwerpunktheft des Journal of Middle
East Women’s Studies JMEWS) 1 2008) zum Thema: “Early Twentieth Century Middle
Eastern Feminisms, Nationalisms, and Transnationalisms” mit einschlägigen Beiträgen zu
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Mutter. Die Erziehungsverantwortung wurde nunmehr der Frau und Mutter
zugewiesen – daher z.B. die Notwendigkeit von Mädchen- und Frauenbildung.
Erziehung, aber auch etwa häusliche Hygiene, wurden zu öffentlichen bzw.
zumindest zu öffentlich zu regulierenden Aufgaben. Zugleich wurde die Familie
in Abgrenzung zu kolonialen Diskursen zum Ort der religiösen wie auch nationalen

Authentizität stilisiert. Die Frau steht seither für die Werte der Nation und

zugleich für die ethisch-religiöse Integrität der Gesellschaft. In reformistischen
Diskursen wurde die neue) Familie zum Modell für die Modernisierung der

Gesellschaft und zum Schlüsselelement im Kampf auch gegen “traditionelle”
oder “rückständige” Kräfte im eigenen Land. Häuslichkeit und liebevolle
Aufopferung für Mann und Kinder im Dienst einer aufstrebenden Nation waren

zentrale Bausteine reformistischer Projekte. Die Konstruktion der Familie als

privater Raum war von vornherein Teil eines politischen Projekts der Staats- und
Nationsbildung. Das zunächst kolonialrechtlich verfasste bzw. eingegrenzte

Personalstatut frz. statut personnel, arab. a.wal ša..iyya) wurde schon vor
seiner umfassenden Kodifizierung etwa von ägyptischen Juristen als ein Bereich
verstanden, der die “natürlichen Eigenschaften” des Menschen umfasst.14 Ein
ägyptisches Gesetz von 1949 über die Reorganisation des Gerichtswesens

spricht vom “System” der Familie.15 Zum Teil führte dabei der explizite Bezug
auf religiöse Normen zu spezifischen Begründungen der Geschlechterdifferenz.
So können wir bei dem einflussreichen marokkanischen Reformgelehrten, Autor
und Politiker Allal al-Fasi gest. 1974) in seiner 1952 erstmals in Buchform
erschienenen Schrift an-Naqd ad-dati dt. Die Selbstkritik) lesen, dass die

“gewisse” körperliche Schwäche der Frau und die ihr eigene “mentale Verfassung”

nicht auf physiologische Unterschiede, sondern auf ihre soziale Position
zurückzuführen seien.16 Dabei ging es al-Fasi nicht darum, die Gleichheit der

Geschlechter zu fordern. Vielmehr zielte sein Argument darauf, die Ordnung der

Familie und damit Geschlechterdifferenz “moralisch” bzw. religiös und eben

nicht biologisch, d.h. “materialistisch”) zu begründen.
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Türkei, Irak und den Eastern Women’s Congresses von 1930 und 1932). Zu kulturellen und

politischen Entwicklungen in Ägypten, die über die Landesgrenzen hinaus einflussreich

waren, vgl. auch BADRAN, 1995, BARON, 2007 und BOTMAN, 1999.

14 So die Formulierung in einer Entscheidung des ägyptischen Kassationsgerichts vom 21. Juni

1934. Zitiert nach AL-KAŠBUR, 1993: 5.

15 Zitiert nach AL-KAŠBUR, 1993: 6.

16 AL- FASI, 2002: 230.
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